
 
 
 
 
 

 
Kursaufbau Brandschutz 

gemäß TRVB 117 

 
Gemäß TRVB 117 muss jede Person die die Tätigkeit des Brandschutzbeauftragten 
übernimmt vor Übernahme ihrer Tätigkeiten die Grundausbildung absolvieren. 
Diese besteht für Brandschutzbeauftragte aus dem Modul 1 und dem Modul 2 
(insgesamt 2,5 Tage). 
 
Nach der Grundausbildung muss der/die Brandschutzbeauftragte innerhalb von 
maximal 2 Jahren nach Übernahme der Tätigkeit sämtliche, für das Objekt 
erforderliche, Nutzungs- und Technikseminare absolvieren. 
 
N1: Nutzung mit erhöhter Personengefährdung (Bürogebäude, Schulen, 
Kindergärten, Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, etc.) 
 
BEISPIELE bei Erstausbildung:  

1. Hotel mit Brandmeldeanlage → Modul 1, Modul 2, (nach spätestens 2 Jahren 
N1 und BMA) (Ausbildung 1) 

2. Hotel mit Brandmeldeanlage → Modul 1, Modul 2 → N1 →Technikseminar 
BMA laut Angebot (Ausbildung 2) 

BEISPIELE Verlängerung: 
1. Zur Verlängerung des Brandschutzpasses kann das N1 Modul für alle TN 

herangezogen werden (AUSBILDUNG 3) 
2. Hotel mit Brandmeldeanlage N1 und BMA (Kombiausbildung 5) 

 
Alle fünf Jahre muss eine Verlängerung des Brandschutzpasses durch 
Absolvierung einer Ausbildung gem. TRVB 117 mit mindestens 360 min. 
Kursdauer erfolgen.  


